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GEMEINDE DAISENDORF     BODENSEEKREIS 
 
 
 

S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Daisendorf über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 2 und 

9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Daisendorf am 28. März 2006 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Allgemeines 

Die Gemeinde Daisendorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer.  

 

 

§ 2 Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. 

 

(2) a) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb des Grundstücks seiner 

Hauptwohnung zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu 

Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwecken. 

 

b) An das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet wird die widerlegbare 

Vermutung geknüpft, dass die Zweitwohnung der persönlichen Lebensführung dient. 

 

(3) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie vo-

rübergehend anders oder nicht genutzt wird.  

 

(4) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Ge-

samtschuldner.  

 

(5) Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland gelegenen Wohnungen 

eines Einwohners, die er vorwiegend benutzt. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend be-

nutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.  
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(6) Die Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben für das Innehaben einer aus beruflichen 

Gründen vorgehaltenen Wohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten, 

dessen eheliche Wohnung sich in einer anderen Gemeinde befindet. 

 

 

§ 3 Steuermaßstab 

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung. 

 

(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vorschriften des § 79 Abs. 1 des Bewertungs-

gesetzes in der Fassung vom 15. Dezember 1995 (BGBL I S. 2369) finden mit der Maß-

gabe Anwendung, dass die Jahresrohmieten, die gemäss Artikel 2 des Gesetzes zur Ände-

rung des Bewertungsgesetzes vom 13. August 1965 (Bundesgesetzblatt Seite 851) vom 

Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01. Januar 1964 festgestellt wurden, je-

weils für das Erhebungsjahr anzuwenden sind. 

 

Um die Mieten dem heutigen Stand anzupassen, sind diese jeweils für das Erhebungsjahr 

auf den Oktober des Jahres 1994 hochzurechnen. Diese Hochrechnung erfolgt ent-

sprechend der Steigerung der Wohnungsmieten nach dem Preisindex der Lebenshaltung 

aller privaten Haushaltungen im Bundesgebiet, der vom Statistischen Landesamt Baden-

Württemberg veröffentlicht wird (Sondertabelle – Entwicklung der Wohnungsmieten nach 

dem Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet). 

 

(3) Ist eines Jahresrohmiete nach Absatz 2 nicht zu ermitteln, so tritt an die Stelle des Miet-

wertes nach Absatz 2 die übliche Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 Satz 2 des 

Bewertungsgesetzes.  

 

 

§ 4 Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt 30 % des Mietwertes. 

 

(2) Ist zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld die Verfügbarkeit der Zweitwohnung 

für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgrund eines Vertrages mit einer Ver-

mietungsagentur oder einem Hotelbetrieb zwecks Weitervermietung zeitlich begrenzt, be-
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trägt die Steuerschuld bei einer Eigennutzungsmöglichkeit im Veranlagungszeitraum 

von: 

 

- bis zu einem Monat   25 v. H. der Sätze nach Abs. 1 

- bis zu drei Monaten   50 v. H. der Sätze nach Abs.2  

- bis zu sechs Monaten  75 v. H. der Sätze nach Abs. 3 

 

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steu-

erpflicht entsprechenden Teilbetrag. 

 

 

§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

(1) Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar. Wird eine Wohnung erst 

nach dem 01. Januar bezogen, so entsteht die Steuerschuld am ersten Tag des folgenden 

Kalendermonats. 

 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die 

Wohnung aufgibt oder deren Eigenschaft als Zweitwohnung entfällt. 

 

(3) Die Steuer wird einen Monat nach Zustellung des Steuerbescheides zur Zahlung fällig. 

 

(4) In den Fällen des Abs. 2 ist die zuviel bezahlte Steuer auf Antrag zu erstatten. 

 

 

§ 6 Anzeigepflicht 

Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung bezieht oder aufgibt, hat der Gemeindever-

waltung dies innerhalb einer Woche nach Einzug oder Auszug anzuzeigen. 

 

 

§ 7 Mitteilungspflichten 

(1) Die in § 2 Abs. 1 genannten Personen sind verpflichtet, der Gemeinde Daisendorf die für 

die Steuerfestsetzung zugrunde zu legenden Tatbestände und deren Änderungen mitzu-

teilen. 
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(2) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen 

Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, insbesondere Vermieter oder Mieter von 

Wohnungen verpflichtet, der Gemeinde Daisendorf auf Nachfrage die für die Steuerfest-

setzung relevanten Tatbestände mitzuteilen. 

 

 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-

den-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach                       

§§ 6 und 7 dieser Satzung nicht nachkommt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet                        

werden. 

 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12.12.2000 

mit der Änderung vom 25.06.2002 außer Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-

zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-

res seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Daisendorf geltend 

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 

Ausgefertigt:  

Daisendorf, 28. März 2006  

 

 

Helmut Keser 

Bürgermeister 


